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Fünf und Zwanzigſter Jahrgang.
Mittwoch den 24. September 1851. tü
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Bekanntmarch ungen.Statt des gewöhnlichen mit Wermuthspulver und Eiſen -Oxid gemiſchten Viehſalzes iſt bisher den Landwirthen,
um den Wünſchen derſelben entgegen zu kommen, zur Viehfütterung auch der auf der Saline Artern bei der Salzſiedung
abfallende Pfannenſtein überlaſſen und in der Erwartung daß der letztere lediglich zum Viehlecken und nicht den Vor
ſchriften in der Allerhöchſten Verordnung vom 21. Juni 1838 und des derſelben beigefügten Regulativs entgegen miß-
bräuchlich zu andern Zwecken benutzt werden würde, der anfänglich auf fünf Thaler für je 400 Pfd. Pfannenſtein beſtimmte
Preis, zuletzt bis auf 2 Thlr. ermäßigt worden.

Nach gemachten Entdeckungen haben jedoch mißbräuchliche Verwendungen des Pfannenſteins zum Zwecke menſch-
lichen Verzehrens ſtattgefunden und es ſteht, nach mir gemachten Mittheilungen, wenn Fälle dieſer Art ſich mehren, zu
beſorgen, daß der Verkauf des Pfannenſteins an die Landwirthe zum Viehlecken wieder eingeſtellt werden wird.

Um dieſer dem Jntereſſe der Landwirthe gewiß unerwünſchten Entziehung vorzubeugen, nehme ich Veranlaſſung, die
Eingeſeſſenen des Kreiſes hierauf mit dem Anheimgeben aufmerkſam zu machen, den Pfannenſtein ganz ausſchließlich zum
Viehlecken und zu keinem andern Zwecke zu verwenden und den betreffenden Steuer Aufſichts Beamten von der vor-
ſchriftsmäßigen Verwendung berejtwillig genügende Ueberzeugung zu verſchaffen.

Merſeburg, den 17. September 1851. Der Königl. Landrath Weidlich.
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Für die Landwehrleute der 3. und reſp. der 4. Compagnie 32. Landwehr Regiments findet
Sonntag den 28. September d. J.

und zwar bei Gr. Görſchen früh 10 Uhr, bei Lützen Nachm. 25 Uhr und bei Merſeburg von 10 Uhr ab, Controllverſammlung ſtatt.

Merſeburg, den 22. September 1851. Der Königl. Landrath Weidlich.
Alle diejenigen Einwohner der Landgemeinden des Merſeburger Kreiſes, welche im Jahre 1852 ein zeither ſchon

betriebenes Hauſirgewerbe fortſetzen oder ein ſolches neu anfangen wollen, werden hierdurch aufgefordert, ſich bis zum
4. Oetober d. J., mit Ausnahme der Sonntage, hier in meinem Büreau perſönlich zu melden.

Die, welche für das gegenwärtige Jahr bereits einen Gewerbeſchein beſitzen, müſſen denſelben nebſt einem Wohl
verhaltensatteſte von dem Richter ihres Wohnorts, diejenigen aber, welche ein Gewerbe im Umherziehen im künftigen
Jahre erſt neu anfangen wollen außer dem Wohlverhaltensatteſte auch einen Nachweis über ihr Alter bei ihrer perſön
lichen Meldung hier mit zur Stelle bringen, widrigenfalls die Anträge auf Gewerbeſcheine zurückgewieſen werden müſſen.

Nur diejenigen, welche ſich bis zum, 1. October e. hier perſönlich melden werden in die an die Königl. Regie
rung einzureichende Liſte aufgenommen, wohingegen alle erſt ſpäterhin ſich meldende Jndividuen es ſich ſelbſt beizumeſſen
haben wenn ſie den nachgeſuchten Gewerbeſchein nicht rechtzeitig erhalten und ſonach den Betrieb ihres Gewerbes nicht
mit Eintritt des neuen Jahres beginnen können.

Die Ortsrichter im Kreiſe werden bei nachdrücklicher Ahndung hierdurch angewieſen, die gegenwärtige Bekannt-
machung zur Kenntniß ihrer Ortseinwohner und insbeſondere der Gewerbetreibenden zu bringen.

Was die Hauſirer in den zur IV. Gewerbeſteuer- Abtheilung gehörigen Städten des hieſigen Kreiſes Lauchſtädt,
Lützen und Schaafſtädt anbetrifft, ſo haben ſich dieſelben wegen Erlangung eines Gewerbeſcheins für das nächſte Jahr
ebenfalls bis zum 4. October d. J., jedoch nicht ünmittelbar bei mir, ſondern bei dem betreffenden Magiſtrate zu melden.

Die Magiſträte in den benannten Städten werden dagegen hiermit angewieſen, die bei ihnen angebrachten Mel
dungen oder in deren Ermangelung einen Vaeatſchein bei Vermeidung eines zu erwartenden expreſſen Botens, ohnfehlbar
bis zum 6. October d. J. an mich einzureichen und dabei nicht zu unterlaſſen, ſich über die einzelnen Geſuche, ſo wie
über die perſönlichen Verhältniſſe der Auntragſteller gutachtlich zu äußern, auch ein vollſtändiges Signalement der letztern
beizufügen.

Merſeburg, den 20. September 1851. Der Königl. Landrath Weidlich.
Durch den in der Geſetz- Sammlung abgedruckten Aller- nicht gefallen laſſen wollen ihre Capitalien am I. April

höchſten Erlaß vom 10. d. Mts. haben des Königs Majeſtät 1852 baar zurückgezahlt werden. Zu dieſem Behuf werden
auf den Antrag des Herrn Finanz- Miniſters genehmigt, daß ſämmtliche verzinsliche Schuldverſchreibungen jener Auleihe,
die Zinſen der freiwilligen Staatsanleihe des Jahres 1848, ſoweit ſie nicht in der am 5. d. Mts. ſtattgehabten Ver
vom 1. April 1852 ab, von 5 auf 42 Prozent herabgeſetzt, looſung, Behufs der planmäßigen Tilgung gezogen, und
und denjenigen Gläubigern, welche ſich dieſe Zinsermäßigung durch unſere Bekanntmachung von demſelben Tage bereits
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ſelben wieder ausgehändigt werden.

gekündigt worden ſind, zur baaren Rückzahlung am 1. April
1852 hierdurch gekündigt mit der Maaßgabe, daß denjenigen
Gläubigern, welche in die Zinsherabſetzung auf 45 Procent

vom 1. April 1852 ab willigen, und dies durch Einreichung
ihrer Obligationen bei der Controlle der Staatspapiere
(Taubenſtraße Nr. 30.), in den Vormittagsſtunden von
9 bis 1 Uhr, oder bei einer Regierungs-Hauptkaſſe, zur Ab-
ſtempelung auf 43 Proeent, bis ſpäteſtens zum 30. Novem-
bei d. J. zu erkennen geben, auch noch der volle Genuß
des letzten, am 1. October 1852 zahlbaren procentigen
Coupons der erſten Zins-Serie verbleiben ſoll.

Die zu convertirenden Obligationen ſind ohne Zins-
eoupons mit einem, nach Littern, Nummern und Geldbe-
trägen geordneten doppelten Verzeichniſſe, wovon ein
Exemplar mit Empfangsbeſcheinigung der Obligationen ver-

ſehen, ſogleich zurückgegeben wird, einzureichen und ſollen
alsbald nach befundener Richtigkeit und geſchehener Be-
druckung mit dem Reductionsſtempel, den Einreichern der

Von allen übrigen
Obligations-Beſitzern diefer Anleihe, welche ihre Obligatio-
nen bis zum 30. November d. J. in obiger Weiſe nicht ein
gereicht haben, wird angenommen, daß ſie den Rückempfang
ihrer Kapitalien der Zinsermäßigung vorziehen. Dieſelben
haben daher den Nominalbetrag ihrer Obligationen gegen
Rückgabe derſelben, nebſt den am 1. October 1852 fälligen
Zinscoupons Serie I. Nr. 8. und gegen Quittung bei der
Controlle der Staatspapiere am 1. April 1852, oder von
da ab, in den Vormittagsſtunden von 9 bis 1 Uhr in Em-
pfang zu nehmen.

Da von dieſem Tage ab jede weitere Verzinſung der
nicht convertirten Obligationen aufhört, ſo muß der Geld-
betrag ſolcher am 1. October 1852 fällig werdenden Zins-
coupons, welche nicht mit jenen Obligationen zurückgereicht
werden können, vom Kapital gekürzt werden.

Deneinzureichenden, nicht convertirten Schuldverſchreibun-
gen iſt ein Verzeichniß der Littern, Nummern und Geldbe-
träge beizufügen und unter denſelben die Quittung über das
Kapital ſtempelfrei auszuſtellen.

Denjenigen Gläubigern, welche die Kündigung annchmen,
jedoch ihre Kapitalien nicht perſönlich oder durch Bevoll-
mächtigte bei der Controlle der Staatspapiere in Empfang
nehmen können, ſollen zwar dieſelben durch Ueberweiſung
an die betreffende Regierungs-Hauptkaſſe ausgezahlt werden.
Da aber der Zahlung eine Prüfung der Echtheit der einzu-
reichenden Schuldverſchreibungen und deren Vergleichung mit
den bei der Controlle der Staatspapiere befindlichen Stamm-
büchern vorhergehen muß, ſo ſind die Schulddocumente mit
einem doppelten Verzeichniſſe der Littern, Nummern und
Kapitalbeträge, von welchem ein Exemplar beſcheinigt zurück
gegeben wird, ſpäteſtens 4 Wochen vor dem 1. April
1852 der Regierungs -Hauptkaſſe zur weitern Beförderung
an die Controlle der Staatspapiere einzureichen widrigen-
falls die Jntereſſenten ſich ſelbſt den Verluſt beizumeſſen
haben, welchen ſie durch die verſpätete Vorlegung ihrer
Documente und die dadurch herbeigeführte verzögerte Rück-
zahlung ihrer Kapitalien vielleicht erleiden. Gedruckte For-
mulare zu den im Veorſtehenden erwähnten Verzeichniſſen
werden unentgeltlich bei den gedachten Kaſſen, ſowie bei den
Kreis und Ortskaſſen verabfolgt.

Berlin, den 13. September 1851.
Haupt- Verwaltung der Staatsſchulden.

(A. Bl.)

3. 8 e
Die Provinzial- Landtage

müſſen ſich des „parlamentariſchen“ Weſens enthalten,
wir wiederholen es, weil wir es für überaus wichtig halten.
Das parlamentariſche Leben hat ſeinen Urſprung in dem
Gegenſatze der Parteien und ſeine Stätte in den Kammern
denn dort werden die Parteien vertreten und ſie müſſen
dort vertreten ſein. Ja, ſie müſſen dort vertreten ſein
denn es iſt ein Gewinn, wenn ſie zum Worte kommen. Wo
Leben iſt in der Welt, da iſt auch Gegenſatz denn der Zwie-
ſpalt iſt ja eingedrungen in alle menſchliche Natur. Jedes
Jndividuum ſtellt nun einmal ſolchen Gegenſatz dar, und
wo in einem Menſchen der Kampf der einander feindlichen
Faktoren, Natur und Geiſt aufgehört hat, da iſt freilich
Ruhe aber dieſe Ruhe heißt Tod. So iſt es auch im
Staate. Die Gegenſätze ſind in ihm vorhanden, und der
redliche Gegner wird nimmermehr beſiegt, wenn er nicht
kämpfen darf. Ein ehrlicher Kampf, wohlan, wir ſind dazu
wohlgemuthet; friſch auf den Plan, daß die Geiſter an
einander platzen: Kampf bringt Sieg und ohne ſieghaften
Kampf keine Krone. Oder lehrt die Geſchichte es anders,
und meint ihr etwa, Rom hätte ſeine glänzenden Tage da
mals gefeiert, als Nero die Parteien beruhigt hatte? Aber
freilich, aufrichtig und ehrlich muß der Kampf ſein,
daß jede Partei ohne Rückhalt ſagt, was ſie will, nicht ein
Schwatzen von Freiheit, wo man uns knechten will nicht
Phraſen über Recht, wenn nur die Selbſtſucht die Trieb-
feder alles Handelns iſt. Schande auf die Lügenmäuler;
aber ein ehrlicher Streit der Parteien muß Raum haben,
und die Kammern ſind die Schranken für dies Turnier.

Jn den Landtagen handelt es ſich aber um andere
Dinge. Es ſind die praktiſchen Bedürfniſſe der einzelnen
Provinzen die hier vorzüglich in Frage kommen. Dieſe
Bedürfniſſe müſſen hier gründlich gekannt werden und die
Vertreter müſſen ihre ganze Kraft daran ſetzen, daß die Zu-

ſtände ihrer Landestheile genau erwogen, die Wünſche der-
ſelben eingehend geprüft, etwaige Nothſtände gelindert und
ſchädliche Maßregeln abgewendet werden. Nicht um rechts
oder links handelt es ſich jetzt auf den Landtagen, nicht um
Schlagworte der Fraktionen oder Beifall der Gallerieen es
handelt ſich um ſchnelle That zum Beſten des Landes und
ſolche Thaten ſind's, die wir von den Ständen fordern.

(N. Pr. 3.)
Bei F. Sala et Comp. in Berlin iſt in Commiſſion

erſchienen

Bildliche Darſtellung der Enthüllungsfeier
des Denkmals Friedrichs des Großen am
31. Mai 1851 in Berlin.Das nun vollendete Blatt, welches dem Referenten in

einem Pracht Exemplare vorliegt, iſt ein durchaus anderes,
größeres und ſchöneres geworden, als die Skizze war, welche
der Subſeriptionsliſte beigelegen hatte, und es kann mit

Recht als etwas Ausgezeichnetes empfohlen werden. Um die
Anſchaffung dieſes Kunſtblatts Jedem möglich zu machen,
wird daſſelbe in verſchiedenen Ausgaben erſcheinen und die
Beendigung derſelben noch nachträglich bekannt gemacht werden.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geſtorben: der einzige Sohn des Sergeant Schultze, 19 W.

alt, am Keuchhuſten.
Stadt. Geboren: dem Poſtunterbeamten Kühne eine Tochter dem

Getreidehändler Götſchel ein Sohn dem Fuhrmann Hempel ein Sohn dem
Maurer Oertel eine Tochter dem Maler und Lackirer Küchenmeiſter eine Tochter
dem Schuhmachermſtr. Mehler ein Sohn dem Magiſtrats Aſſeſſor Herrmann
ein Sohn. Getrauet: der Maurer Heffelbarth mit Jgfr. Sophie Junge
aus Gröſt. Geſtorben: die jüngſte Tochter des Bürgers und Weiß-
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bäckermſtrs. Fuchs, 6 W. alt, am Blutſchlage die unverehel. Theile, im
66. J., an Altersſchwäche der Bürger und Handarbeiter Frenz, im 77. J.,
am Blutſchlage die einzige Tochter des Handarbeiters Bollmann, 10 T. alt,
an Krämpfen ein außerehel. Sohn, 5 J. alt, an Gehirnentzündung.

Neumarkt. Geboren: dem Handarbeiter Nagel eine Tochter dem
Dreſcher Deubel auf hieſigem Werder ein Sohn. Geſtorben: der penſ.
Gerichtsbote Brand, im 61. J., an Verzehrung.

Altenburg. Geboren: dem Faktor Schubert ein Sohn.

Bekanntmachungen.
Gewerbeſcheine für Jnländer.

Alle Handeltreibende, welche im Laufe des Jahres 1852
einen Hauſirhandel fortſetzen reſp. anfangen wollen, oder
Gratis- Gewerbeſcheine zum Aufſuchen von Waarenbeſtellun-
gen zu erhalten wünſchen, veranlaſſen wir hierdurch, ſich bis
zum 4. October c. in unſerm Militair-Büreau zur Auf-
nahme in die betreffende Liſte zu melden.
Spätere Anmeldungen können nur bei Aufſtellung der

Nachtragsliſte berückſichtigt werden, wodurch für die Säumigen
der Nachtheil entſteht, daß der nachträglich beantragte Ge
werbeſchein nicht ſogleich am 2. Januar k. J. ausgehändigt
werden kann.

Merſeburg, den 20. September 1851,
Der Magiſtrat.

Nothwendige Subhaſtation.
Königl. Kreis-Gerichts-Commiſſion Lützen,

II. Bezirks.
Das der Johanne Rebeckg Gläſer geborne Kahle
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zugehörige, zu Muſchwitz belegene und Nr. 43. des Haus
Hypothekenbuchs dieſes Ortes eingetragene Wohnhaus mit
einem Feldſtücke von vierzehn Quadratruthen, worauf es er
baut iſt, zufolge der nebſt Hypothekenſchein in unſerer Re
giſtratur einzuſehenden Taxe, auf

325 Dhal erabgeſchätzt, ſoll auf
den 8. October e. Vormittags 10 Uhr,

an hieſiger Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.
Auetion in Merſeburg. Freitag den 3. u nd

Sonnabend den 4. October e., von Vormittags 9 Uhr
an, ſollen im Lohgerbermſtr. Dietrichſchen Hauſe

ieſiger Oelgrube Nr. 323., verſchiedene gute
Meubles, als: Secretaire, Kleider-, Wirthſchafts- und
Küchenſchränke, Sophas, Tiſche, Stühle, Bettſtellen, Uhren
c. ſo wie auch 1 gr. Laſtwaage und mehrere Centner ge-
eichtes Gewicht, Zinn, Kupfer, Küchen- und Waſchgeräth-
ſchaften, Marktkiſten und dergl. Sachen mehr, meiſtbietend,
gegen gleich baare Bezahlung verſteigert werden.

Merſeburg, den 15. September 1851.
RNindſleiſch, Auct. Comm. und gerichtl. Taxator.

Feldverpachtung.
Die Feldgrundſtücke der verwittw. Frau Cautor Levpold,

Johanne Friederike geb. Starke hier, als
20 Morgen im Schloßfelde, und
10 in der Peresmarke,
Sonntags den 28. September e.

Nachmittags Punkt 3 Uhr,
in meinem Hauſe auf 6 hintereinander folgende Jahre und
unter den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen
verpachtet werden.

Lützen, den 17. September 1851.
X

ſollen

Krüger.

9

Bekanntmachung.
Am 25. d. Mts., Vormittags 10 Uhr, ſollen auf dem

Kloſterhofe zu Merſebürg eirca 30 Stück ausrangirte Königl.
Dienſtpferde des dieſſeitigen Regiments öffentlich meiſtbietend
gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant verkauft
werden.

Wurmb von Zinck,
Oberſt und Kommandeur des 12. Huſaren Regiments.

Mehrere Fuder Dünger ſind zu verkaufen Burgſtraße
Nr. 218.

Ein ſchöner trockener Keller iſt noch zu vermiethen
Burgſtraße Nr. 218.

Ein Logis iſt große Sirtigaſſe Nr. 640. mit oder ohne
Möbel an eine einzelne Perſon zu vermiethen.

Franz Frauenheim.
Die den Rittergütern Poſern und Sößen zu entrichtenden

Erbzinſen und Frohnegelder ſollen dieſes Jahr und zwar
die Michagelis- Zinſen am Michaelistage, den 29. September,
die Allerheiligen- und Martini- Zinſen am Martinstage,

den 10. November, und
die Stephani- Zinſen den 27. December,

wie gewöhnlich, auf dem Gute Pofern, von Vormittags
9 Uhr bis Nachmittags 3 Uhr, eingenommen werden.
Dies wird den ſämmtlichen CEenſiten hiermit bekannt
gemacht und dabei bemerkt, daß die Zinſen dieſes Jahr
deshalb nochmals entrichtet werden müſſen, weil die Ablö-
ſungs- Sache noch nicht zum Abſchluß gekommen iſt und
daß alle Reſte nach den obigen Tagen unnachſichtlich werden
eingeklagt werden.

Poſern und Sößen, den 20. September 1851.
Die Gutsherrſchaft daſelbſt.
Bekanntmachung.

Von heute ab wird nur jeden Mittwoch friſches
Weißbier (Goſe) à Tonne 3 Thlr. 10 Sgr.,
täglich aber gut abgelagertes und wohlfchmeckendes Weizen-
Lagerbier à Tonne 4 Thlr., die Achtel-Tonne 15 Sgr.,
das Quart 1 Sgr. 4 Pf., verkauft bei

Leonhardt, Oberaltenburg.
Bekanntmachung.

Jn der großen Rittergaſſe Nr. 178. ſtehen zwei neuer-
baute Drehrollen und iſt auch zugleich Trockenplatz dabei.

Dieſelben empfiehlt dem Publikum zur geneigten Be
achtung ergebenſt Heiſe, Mühlenzeugarbeiter.

Zink weiß.Dieſes neu erfundene Weiß wird nicht gelb, weshalb
es ſich zum Anſtrich von Thüren und Fenſtern vorzüglich gut
eignet, ich verkaufe davon das Pfund mit 9 Sgr.

L. A. Weddy.
Von Limburger Käſe erhielt friſche Sendung, da dieſe

Käſe weit größer als die letzten ſind, ſo muß ich ſelbige
à Stück 6 Sgr. verkaufen. L. A. Weddy.

Friſchee Grosse Iolst. Helgoländer
Austern

empfing und empfiehlt
Carl Kramm,gr. Ulrichſtr. Nr. 13. in Halle.

Beſtellungen auf vorſtehenden Artikel werden prompt

ausgeführt von Carl Kramm.



Chemiſch unterſucht von dem Königl. Preußiſchen
Phyſikus und MedieinalRath Dr. Magnus in Berlin und
empfohlen von vielen geachteten Aerzten und Chemikern. S

Dr. Suin de Boutemard's
2aromatische Zahnpasta,

(Zahnſeife) iſt ein erprobtes Schutzmittel gegen Zahn-
und Mnndkrankheiten, übertrifft an zweckmäßiger Wirk-
ſamkeit jedes Zahnpulver u. dergl., beſeitigt jeden üblen
Geruch aus dem Annde, erfriſcht den Athem, ſtärkt und
befeſtigt das Zahnfleiſch, reinigt die Zähne vollkommen,
ronſervirt den Zahnſchmelz, beugt der Fäulniß vor, ver-
hindert das Lockerwerden und Ausfallen der Zähne und
iſt ſonach das beſte Präſervativ- Mittel gegen alle Bahn-
und Mundkränkheiten.

Jn Merſeburg (in Original Packetchen à 12 Sgr.)
nur vorräthig in der Garcke'ſchen Buchhandlung.

Volkskalender für 1852.,Der Bote. Preis 10 Sgr.
Hierzu eine ſchöne Lithographie als Prämie.

Vokskalender von Trowitzſch
für 1852.

Mit 6 Stahlſtichen. Preis 123 Sgr.
Jn der Garcke'ſchen Buchhandlung.

(Fr. Stollbexg).
Zu Berlin am 15. Oetober I831

werden unter 9000 K. Preuß. Seehandlungs-Prämien-
Scheinen nachfolgende 9000 Gewinne vertheilt: Thlr. pr.
CErt. 70000, 15000, 2 à 5000, 4 à 4000, 8 à 2500, 14 à
1000, 20 à 500, 30 à 300, 40 à 200, 80 à 125, 100 à
110, 200 à 105, 700 à 100, 1800 à 95, 6000 à 88

zuſammen 983000 Thaler pr. Ert.
Jede Nummer muß einen Gewinn erlangen. Looſe

und Pläne ſind bei unterzeichnetem Handlungshauſe zu be
ziehen. Brüiefe franco.

J. Nachmann Comp. in Mainz.

An zeig e.
Das unterzeichnete Commiſſions-Büreau iſt in den

Stand geſetzt, Allen, welche bis ſpäteſtens den 31. Oe-
tober d. J. deshalb in frankirten Briefen bei ihm anu-
fragen (alſo das geringe Porto nicht ſcheuen),
ein nicht außer Acht zu laſſendes Anerbieten
unentgeltlich zu machen, welches für den Anfra-

enden ſchon im nächſten Jahre ein jährlichesSfureommen bis zu 10,000 Mark oder viertau-
ſend Thaler Preußiſch Courant zur Folge häben
kann.

Lübeck, im September 1851.
Commiſſions Büreau,

Petri Kirchhof Nr. 308. in Lübeck

Nächſten Sonnabend und Sonntag, als den 27. und 28.
d. M., iſt mein Geſchäft Feiertage halber geſchloſſen.

J. Schönlicht.
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Wichtig für Bienenzüchter.“
oBei A. M.

In

LEIPIG,Markt, Kaufhalle,
empfiehlt ſein reich ſortirtes Lager von Ballkleidern, Gar
dinenſtoffen jeder Art, Meubles-Cattunen, Stickereien, als:
Mantillen, Schleier, Chemiſettes, Kragen, Negligéhauben 2e.,
echten Battiſttüchern, Tulls und Spitzen, ſo wie allen dahin
gehörenden Artikeln en gros und en detail zu billigen Preiſen.

r I'anzunterricht betreffend.
(2. Hälfte des Curſus.) Diejenigen Herren und Da-

men, welche ſchon früher im Tanzen Unterricht erhielten, ſich
jedoch noch in dem einen oder dem andern Tanze, z. B.
Menuet, Contre, Mazureck, Quadrille, Hüpfel-Polka, Wal-
zer 2c. vervollkommnen wollen erſuche ich, ſich bis zum
25. d. M. bei mir zu melden. Spätere Anmeldungen werde
ich jedoch nicht berückſichtigen können.

Wilhelm John.
Anzeige. Die eingegangenen Aufträge auf Lichtbilder

beſtimmen mich, meinen Aufenthalt hier noch bis zum Schluß
dieſes Monats zu verlängern. Jndem ich dies hiermit an
zeige, verbinde ich die Bitte, ſich geneigteſt recht bald ein
ſtellen zu wollen, um ihre Aufträge ausführen zu können.

C. Mäder im Ritter.
Ehrlichkeit währet am längſten!

iſt ein empfehlenswerthes Sprüchwort, wovon mir die Frau
Heſſelbarth aus Großgräfendorf einen ſeltenen Beweis gege-
ben hat, welchen ich nicht unterlaſſen kann öffentlich zu
loben und ihr meinen Dank auszuſprechen.

ScharfUnterofficier und Regiments Schuhmacher
im Königl. 12. Huſaren Regiment.

Für die bei der Beerdigung unſeres geliebten Mannes
und Pflegevaters, des penſionirten Land und Stadtgerichts-
Boten Brandt vom Herrn Paſtor Triebel am Grabe ge-
ſprochenen troſtreichen Worte, ſo wie für die vom hieſigen
Kriegerverein und unſern Bekannten ſo vielſeitig bewieſene
Theilnahme, ſagen wir Allen unſern innigſten Dank.

Merſeburg, den 21. September 1851.
Die verw. Gerichtsboten Brandt und deren Pflegetochter.

Marktpreiſe vom 20. September.

m

thl. ſ. pf. thl.ſg.pf. thl.ſg.pf. thl.ſg. vf.Weizen 1 25 bis 7 61 Gerſte 1 2 6 bis 110
Roggen 2 2 6 bis 2 89] Hafer 18 9 bis 27 6
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